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Verbindlicher Vermittlungsauftrag zum Erwerb eines neuen Kraftfahrzeuges
(Unverbindliche Empfehlung des Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V. (ZDK))

 Vermittler:

Die o. g. Firma (Vermittler) wird durch den Auftraggeber (Privat/Verbraucher)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Art des Ausweises, Ausweis-Nr., ausstellende Behörde, Ausstellungsdatum

zu den anliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermittlung von neuen Kraftfahrzeugen 

des Vermittlers bevollmächtigt, folgendes neues Kraftfahrzeug im Namen und auf Rechnung des Auftrag-

gebers bei einem Händler zu erwerben und entsprechende Willenserklärungen abzugeben:

Hersteller/Marke: Modell: Leistung (kW/PS): Aufbau (Kombi, Limousine, 
SUV , Cabrio etc.):

Anzahl der Türen: Kraftstoffart: Farbe:  Metallic

 
Sonderausstattung: Sonstiges:
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1.  Der Kaufpreis (Preisobergrenze) des Kraftfahrzeuges beträgt maximal  €
 zzgl. Zulassungs- und Transportkosten.

2. Die Abnahme und die Abholung des Kraftfahrzeuges beim Händler erfolgt:
   durch den Vermittler     durch den Auftraggeber

 Ort der Übergabe des Fahrzeuges an den Auftraggeber ist 

3. Die Zahlung des Kaufpreises an den Händler erfolgt:
   durch den Auftraggeber direkt      der Auftraggeber zahlt den Kaufpreis treuhän-

derisch an den Vermittler, der den Kaufpreis bei 
Fälligkeit in Vertretung des Auftraggebers an 
den Händler zahlt

4. Die Provisionszahlung an den Vermittler erbringt:
   der Händler     der Auftraggeber

  Sofern die Zahlung durch den Auftraggeber erfolgt, erhält der Vermittler nach erfolgter Übergabe des 
Kraftfahrzeuges an den Auftraggeber eine Provision in Höhe von:  €

5. Sonstige Vereinbarungen:

6.   Der Vermittlungsauftrag endet mit Erfüllung. Er kann von den Vertragsparteien nur aus wichtigem Grund 
gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn nach Ablauf von 6 Wochen seit 
Unterzeichnung des Vermittlungsauftrages kein Kaufvertrag über das vom Auftraggeber spezifizierte 
Fahrzeug zustande gekommen ist. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Ein in Erfüllung des Vermitt-
lungsauftrages und in Vollmacht abgeschlossener Kaufvertrag bzw. eine insoweit vom Vermittler abgege-
bene Willenserklärung bleibt von dieser Kündigung unberührt. Die dem Vermittler separat zu erteilende 
Vollmacht für den Kauf eines neuen Kraftfahrzeuges erlischt mit Beendigung dieses Vermittlungsauftrages.

7.   Der Auftraggeber hat die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermittlung von neuen Kraftfahr-

zeugen des Vermittlers zur Kenntnis genommen und erkennt diese als verbindlich für den Vermittlungs-
auftrag zum Erwerb eines neuen Kraftfahrzeuges an.

8.   Soweit der Vermittler im Einzelfall nicht gesetzlich zur Kopie des Ausweises des Auftraggebers ver-
pflichtet ist (§ 10 GwG), stimmt der Auftraggeber einer Ablichtung (Fotokopie, Scan, Fotografie) seines 
Personalausweises zu:

    Ja     Nein

Ort, Datum Unterschrift des Auftraggebers

Ort, Datum Unterschrift des Vermittlers


